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GEMEINDE NORDHEIM Aktenkennung: 787.30:0001/3, ID: 314050
Sitzungsvorlage 66/2024

Sitzung des Verwaltungsausschusses am 18.09.2024
Sitzung des Gemeinderates am 20.09.2024 öffentlich

Einsetzung eines Stadtjägers

Sachverhalt:

Bei der Verwaltung gehen immer wieder Hinweise bzw. Anfragen bezüglich Problemen mit Wildtieren 
innerhalb der befriedeten Bezirke ein. In befriedeten Bezirken haben allerdings weder die Gemeinde 
noch die Jagdpächterin die Berechtigung, jagdlich tätig zu werden. 

Um im Bedarfsfall Hilfe vermitteln zu können, hat die Gemeinde Nordheim die Möglichkeit, gemäß § 13a 
des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes (JVMG) einen sogenannten Stadtjäger einzusetzen. Nur mit 
einer Bestellung der Gemeinde darf ein Stadtjäger aktiv tätig werden. Als Stadtjägerin oder Stadtjäger 
kann anerkannt werden, wer einen Jagdschein besitzt, zur Jagdausübung in der Bundesrepublik Deutsch-
land berechtigt ist und eine Ausbildung zur Stadtjägerin oder zum Stadtjäger absolviert hat.

Die Gemeindeverwaltung beabsichtigt, zum 1. Oktober 2024 Herrn Marco Rottmann-Scheffel aus Bra-
ckenheim als Stadtjäger einzusetzen, zunächst befristet auf die Dauer von 5 Jahren.

Herr Rottmann-Scheffel erfüllt die erforderlichen Voraussetzungen. Im Vorfeld wurde sowohl die Jagd-
pächterin als auch der Polizeivollzugsdienst angehört. Von beiden Seiten wurde nichts vorgebracht, was 
gegen eine Einsetzung von Herrn Rottmann-Scheffel sprechen würde.

Eventuell entstehende Kosten werden von Herrn Rottmann-Scheffel direkt mit jeweiligen Auftraggebern 
abgerechnet. Der Gemeinde entstehen keine Kosten, außer sie beauftragt den Stadtjäger für eigene 
Zwecke.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, als Stadtjäger Herrn Rottmann-Scheffel ab dem 01.10.2024 
einzusetzen.
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